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Verordnung 
über die Berufsausbildung 

zum Schifffahrtskaufmann/zur Schifffahrtskauffrau

Vom 22. Juli 2004
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1874 vom 28. Juli 2004)

zuletzt geändert durch

Erste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Berufsausbildung 
zum Schifffahrtskaufmann/zur Schifffahrtskauffrau

Vom 9. Juni 2011
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1075 vom 17. Juni 2011)

Aufgrund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom
14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), der zuletzt durch Artikel 184 Nr. 1 der Verordnung vom
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden ist, verordnet das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung:

§ 1

Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes

(1) Der Ausbildungsberuf Schifffahrtskaufmann/Schifffahrtskauffrau wird staatlich anerkannt.

(2) Es kann zwischen den Fachrichtungen

1. Linienfahrt und

2. Trampfahrt

gewählt werden.

§ 2

Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert drei Jahre.

§ 3

Zielsetzung der Berufsausbildung

Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen so vermittelt wer-
den, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im
Sinne des § 1 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbesondere
selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. Diese Befähigung ist
auch in den Prüfungen nach den §§ 8, 9 und 10 nachzuweisen.



§ 4

Ausbildungsberufsbild

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kennt -
nisse:

1. Der Ausbildungsbetrieb:

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur,

1.2 Berufsbildung,

1.3 Arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Bestimmungen,

1.4 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

1.5 Umweltschutz;

2. Arbeitsorganisation, Information und Kommunikation:

2.1 Arbeitsorganisation und Kooperation,

2.2 Informations- und Kommunikationssysteme,

2.3 Datenschutz und Datensicherung;

3. Fachbezogenes Englisch;

4. Kaufmännische Steuerung und Kontrolle:

4.1 Betriebliches Rechnungswesen,

4.2 Kosten- und Leistungsrechnung,

4.3 Controlling;

5. Marketing;

6. Klarierung;

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen;

8. Seeverkehrslogistik;

9. Haftung, Versicherung, Schadensabwicklung.

(2) Gegenstand der Berufsausbildung in den Fachrichtungen sind mindestens die folgenden
Fertigkeiten und Kenntnisse:

1. in der Fachrichtung Linienfahrt:

1.1 Marktbeobachtung und Marktanalyse,

1.2 Intermodale Transporte,

1.3 Einsatz und Disposition von Containern oder anderen Ladungsträgern,

1.4 Ladungsbuchung und Abwicklung der Verladung;

2. in der Fachrichtung Trampfahrt:

2.1 Markbeobachtung und Marktanalyse,

2.2 Befrachtung,

2.3 Projektlogistik.
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§ 5

Ausbildungsrahmenplan

Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 4 sollen nach den in den Anlagen 1 und 2 enthalte-
nen Anleitungen zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbil-
dungsrahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende
sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere zulässig, so-
weit eine berufsfeldbezogene Grundbildung vorausgegangen ist oder betriebspraktische
Besonderheiten die Abweichung erfordern.

§ 6

Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans für die Aus-
zubildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen.

§ 7

Berichtsheft

Die Auszubildenden haben ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu füh-
ren. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu füh-
ren. Die Ausbildenden haben das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen.

§ 8

Zwischenprüfung

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll
in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in den Anlagen 1 und 2 für das erste Ausbil-
dungsjahr aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht
entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufs-
ausbildung wesentlich ist.

(3) Die Zwischenprüfung ist schriftlich anhand praxisbezogener Aufgaben und Fälle in höchs -
tens 120 Minuten in folgenden Prüfungsgebieten durchzuführen:

1. Verkehrsmärkte,

2. Schiffsbetrieb,

3. Wirtschafts- und Sozialkunde.

Dabei soll in den Prüfungsgebieten 1 und 2 die Anwendung englischer Fachbegriffe be-
rücksichtigt werden.

§ 9

Abschlussprüfung in der Fachrichtung Linienfahrt

(1) Die Abschlussprüfung in der Fachrichtung Linienfahrt erstreckt sich auf die in der
 Anlage 1 Abschnitt I und Abschnitt II Nr. 1 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie
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auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung
wesentlich ist.

(2) Die Prüfung ist in den Prüfungsbereichen Betrieb von Seeschiffen und Seeverkehrswirt-
schaft, Transporte in der Linienfahrt, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle sowie Wirt-
schafts- und Sozialkunde schriftlich und im Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch
mündlich durchzuführen. In mindestens einem der Prüfungsbereiche Betrieb von Seeschif-
fen und Seeverkehrswirtschaft oder Transporte in der Linienfahrt soll auch die englische
Sprache fachbezogen angewendet werden.

(3) Die Anforderungen in den Prüfungsbereichen sind:

1. Prüfungsbereich Betrieb von Seeschiffen und Seeverkehrswirtschaft:

In höchstens 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus
den Gebieten:

a) Ausrüstung, Besetzung und Einsatz von Seeschiffen,

b) Ladung und Ladungsbehandlung,

c) Haftung und Versicherung und

d) Verkehrsgeografie

bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er den Betrieb von Seeschiffen unter Beachtung
der rechtlichen, technischen und verkehrspolitischen Rahmenbedingungen sowie der
Sicherheit, des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit planen, vorbereiten und
überwachen kann.

2. Prüfungsbereich Transporte in der Linienfahrt:

In höchstens 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus
den Gebieten:

a) Leistungserstellung und Preisgestaltung,

b) intermodale Verkehre und

c) Transportdokumentation

bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er Transporte im Linienverkehr, unter Berück-
sichtigung von Containern oder anderen Ladungsträgern, einschließlich des Vor- und
Nachlaufs organisieren und überwachen, Angebote kalkulieren, Dokumente bearbeiten,
Abläufe im Linienverkehr darstellen und Marktentwicklungen beurteilen kann.

3. Prüfungsbereich Kaufmännische Steuerung und Kontrolle:

In höchstens 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben aus den Gebieten:

a) Rechnungswesen und

b) Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er Geschäftsfälle in der Seeschifffahrt buchungs-
technisch erfassen, Zahlungsverkehr durchführen, Methoden der Erfolgskontrolle an-
wenden und Sachverhalte und Zusammenhänge analysieren kann.

4. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

In höchstens 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben oder Fälle bearbei-
ten und dabei zeigen, dass er wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge
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der Berufs- und Arbeitswelt und die Bedeutung des Seeverkehrs als Wirtschaftsfaktor
darstellen kann.

5. Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch:

In höchstens 30 Minuten soll der Prüfling auf der Grundlage eines Praxisbeispiels aus
dem Bereich der Linienfahrt Lösungsvorschläge entwickeln und begründen. Die Leis-
tungsschwerpunkte des Ausbildungsbetriebs sind zu berücksichtigen. Dabei soll er zei-
gen, dass er komplexe Fachaufgaben analysieren und situationsgerecht reagieren kann.
Teile des Fachgesprächs sollen in englischer Fachsprache durchgeführt werden. 

(4) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Prüfungsberei-
chen mit „mangelhaft“ und in den übrigen schriftlichen Prüfungsbereichen mit mindestens
„ausreichend“ bewertet worden, so ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des
Prüfungsausschusses in einem der mit „mangelhaft“ bewerteten Prüfungsbereiche die
schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn
diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Der Prüfungsbereich ist
vom Prüfling zu bestimmen. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich
sind die Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver-
hältnis 2 : 1 zu gewichten.

(5) Zum Bestehen der Abschlussprüfung müssen im Gesamtergebnis und in vier Prüfungs-
bereichen, darunter die Prüfungsbereiche Betrieb von Seeschiffen und Seeverkehrswirt-
schaft sowie Fallbezogenes Fachgespräch, mindestens ausreichende Leistungen erbracht
werden. Werden die Prüfungsleistungen in einem Prüfungsbereich mit „ungenügend“ be-
wertet, so ist die Prüfung nicht bestanden.

§ 10

Abschlussprüfung in der Fachrichtung Trampfahrt

(1) Die Abschlussprüfung in der Fachrichtung Trampfahrt erstreckt sich auf die in der An-
lage 1 Abschnitt I und Abschnitt II Nr. 2 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf
den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung we-
sentlich ist.

(2) Die Prüfung ist in den Prüfungsbereichen Betrieb von Seeschiffen und Seeverkehrswirt-
schaft, Transporte in der Trampfahrt, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle sowie Wirt-
schafts- und Sozialkunde schriftlich und im Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch
mündlich durchzuführen. In mindestens einem der Prüfungsbereiche Betrieb von Seeschif-
fen und Seeverkehrswirtschaft oder Transporte in der Trampfahrt soll auch die englische
Sprache fachbezogen angewendet werden.

(3) Die Anforderungen in den Prüfungsbereichen sind:

1. Prüfungsbereich Betrieb von Seeschiffen und Seeverkehrswirtschaft:

In höchstens 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus
den Gebieten:

a) Ausrüstung, Besetzung und Einsatz von Seeschiffen,

b) Ladung und Ladungsbehandlung,
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c) Haftung und Versicherung und

d) Verkehrsgeografie

bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er den Betrieb von Seeschiffen unter Beachtung
der rechtlichen, technischen und verkehrspolitischen Rahmenbedingungen sowie der
Sicherheit, des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit planen, vorbereiten und
überwachen kann.

2. Prüfungsbereich Transporte in der Trampfahrt:

In höchstens 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus
den Gebieten:

a) Preisgestaltung und Vertragsgestaltung in der Trampfahrt und

b) Vertragsabwicklung

bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er Marktinformationen erschließen und bewerten,
Vor- und Nachkalkulationen erstellen, Charterverträge bearbeiten und die Umsetzung
der Verträge organisieren und überwachen kann.

3. Prüfungsbereich Kaufmännische Steuerung und Kontrolle:

In höchstens 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben aus den Gebieten

a) Rechnungswesen und

b) Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er Geschäftsfälle in der Seeschifffahrt buchungs-
technisch erfassen, Zahlungsverkehr durchführen, Methoden der Erfolgskontrolle an-
wenden und Sachverhalte und Zusammenhänge analysieren kann.

4. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

In höchstens 90 Minuten soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben oder Fälle bearbei-
ten und dabei zeigen, dass er wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge
der Berufs- und Arbeitswelt und die Bedeutung des Seeverkehrs als Wirtschaftsfaktor
darstellen kann.

5. Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch:

In höchstens 30 Minuten soll der Prüfling auf der Grundlage eines Praxisbeispiels aus
dem Bereich der Trampfahrt Lösungsvorschläge entwickeln und begründen. Die Leis-
tungsschwerpunkte des Ausbildungsbetriebs sind zu berücksichtigen. Dabei soll er zei-
gen, dass er komplexe Fachaufgaben analysieren und situationsgerecht reagieren kann.
Teile des Fachgesprächs sollen in englischer Fachsprache durchgeführt werden.

(4) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Prüfungsberei-
chen mit „mangelhaft“ und in den übrigen schriftlichen Prüfungsbereichen mit mindestens
„ausreichend“ bewertet worden, so ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des
Prüfungsausschusses in einem der mit „mangelhaft“ bewerteten Prüfungsbereiche die
schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn
diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Der Prüfungsbereich ist
vom Prüfling zu bestimmen. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich
sind die Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver-
hältnis 2 : 1 zu gewichten.
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(5) Zum Bestehen der Abschlussprüfung müssen im Gesamtergebnis und in vier Prüfungs-
bereichen, darunter die Prüfungsbereiche Betrieb von Seeschiffen und Seeverkehrswirt-
schaft sowie Fallbezogenes Fachgespräch, mindestens ausreichende Leistungen erbracht
werden. Werden die Prüfungsleistungen in einem Prüfungsbereich mit „ungenügend“ be-
wertet, so ist die Prüfung nicht bestanden.

§ 11

Übergangsregelung

Auf Berufausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, sind
die bisherigen Vorschriften weiter anzuwenden, es sei denn, die Vertragsparteien vereinba-
ren die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung.

§ 12

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2004 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die
Berufsausbildung zum Schifffahrtskaufmann/zur Schifffahrtskauffrau vom 14. Dezember
1979 (BGBl. I S. 2339) außer Kraft.

Berlin, den 22. Juli 2004

Der Bundesminister
für Wirtschaft und Arbeit

In Vertretung

Georg Wi lhe lm Adamowitsch
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

3

1.1 Stellung, Rechtsform
und Struktur 
(§ 4 Nr. 1.1)

a) Geschäftsfelder des Ausbildungsbetriebes sowie seine Stellung am Markt 
beschreiben

b) Rechtsform des Ausbildungsbetriebes darstellen

c) Aufbau- und Ablauforganisation sowie Zuständigkeiten im Ausbildungs-
betrieb erläutern

c) Zusammenarbeit des Ausbildungsbetriebes mit Wirtschaftsorganisationen, 
Verbänden, Behörden und Gewerkschaften beschreiben

1.2 Berufsbildung 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 1.2)

a) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag feststellen und Aufgaben 
der Beteiligten im dualen System beschreiben

b) betrieblichen Ausbildungsplan mit der Ausbildungsordnung vergleichen

c) Möglichkeiten der beruflichen und persönlichen Entwicklung durch 
Qualifizierung darstellen

1.3 Arbeits-, sozial- und
tarifrechtliche
 Bestimmungen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 1.3)

a) arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Bestimmungen für das Ausbildungs- und 
Arbeitsverhältnis erläutern

b) Nachweise für das Arbeitsverhältnis sowie Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
erklären

c) gesetzliche, tarifliche und betriebliche Arbeitszeitregelungen beschreiben

1.4 Sicherheit und
 Gesundheitsschutz
bei der Arbeit 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 1.4)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen 
bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen

1.5 Umweltschutz 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 1.5)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen 
Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes 
anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und 
Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden 
Entsorgung zuführen

1 Der Ausbildungsbetrieb
(§ 4 Nr. 1)

Anlage 1
(zu § 5)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Schifffahrtskaufmann/zur Schifffahrtskauffrau

– Sachliche Gliederung –

Abschnitt I: Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

3

2 Arbeitsorganisation,
Information und
Kommunikation 
(§ 4 Nr. 2)

2.1 Arbeitsorganisation
und Kooperation 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 2.1)

a) die eigene Arbeit systematisch, qualitätsbewusst und unter Berücksichtigung
organisatorischer, technischer und wirtschaftlicher Notwendigkeiten planen, 
durchführen und kontrollieren

b) Möglichkeiten funktionaler und ergonomischer Arbeitsplatz- und Arbeits-
raumgestaltung nutzen

c) Arbeits- und Organisationsmittel nutzen sowie Lern- und Arbeitstechniken 
einsetzen

d) Sachverhalte situationsbezogen und adressatengerecht aufbereiten und 
präsentieren

e) interne und externe Kooperationsprozesse gestalten, Möglichkeiten der 
Konfliktlösung anwenden

2.2 Informations- und 
Kommunikationssysteme
(§ 4 Abs. 1 Nr. 2.2)

a) Einsatzbedingungen und -möglichkeiten von Informations- und 
Kommunikationssystemen im Ausbildungsbetrieb erläutern

b) externe und interne Netze und Dienste nutzen, Sicherheitsanforderungen 
beachten

c) Leistungsmerkmale von Hardware- und Softwarekomponenten beachten

d) Betriebssystem, Standardsoftware und betriebsspezifische Software 
anwenden

e) Informationen erfassen, Daten eingeben und pflegen

2.3 Datenschutz und
 Datensicherung 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 2.3)

a) Regelungen des Datenschutzes für den Ausbildungsbetrieb einhalten

b) Datenpflege und Datensicherung begründen sowie Daten sichern

3 Fachbezogenes Englisch
(§ 4 Abs. 1 Nr. 3)

a) englische Arbeitsunterlagen und Informationen nutzen

b) in englischer Sprache korrespondieren und kommunizieren

c) Geschäftsprozesse in englischer Sprache abwickeln, insbesondere englisch-
sprachige schifffahrtsbezogene Dokumente bearbeiten

4 Kaufmännische
 Steuerung und Kontrolle
(§ 4 Abs. 1 Nr. 4)

4.1 Betriebliches
 Rechnungswesen
(§ 4 Abs. 1 Nr. 4.1)

a) Rechnungswesen als Instrument kaufmännischer Steuerung und Kontrolle 
beschreiben

b) branchenspezifische Kontenpläne anwenden

c) Bestands- und Erfolgskonten führen

d) Vorgänge des Zahlungsverkehrs und des Mahnwesens bearbeiten

4.2 Kosten- und
 Leistungsrechnung
(§ 4 Abs. 1 Nr. 4.2)

a) Kosten ermitteln, erfassen und überwachen

b) Aufbau und Struktur der betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung 
erläutern

c) Kalkulationen betriebsbezogen durchführen
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

3

4.3 Controlling 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 4.3)

a) betriebliche Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente darstellen

b) Statistiken zur Vorbereitung von Entscheidungen erstellen, bewerten und 
präsentieren

c) Soll-Ist-Vergleichsrechnungen erstellen

5 Marketing 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 5)

a) Dienstleistungen des Unternehmens am Markt darstellen

b) an der Entwicklung marktgerechter Leistungsangebote mitwirken

c) Maßnahmen der Kundenpflege und Kundengewinnung planen und durch-
führen

d) Kundengespräche planen, führen und nachbereiten

e) Erfordernisse der Qualitätssicherung berücksichtigen

6 Klarierung 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 6)

a) behördliche Vorschriften anwenden, Gebühren ermitteln

b) Leistungsangebote von im Hafen tätigen Dienstleistern ermitteln, Aufträge 
erteilen

c) Lade- und Löscharbeiten mit Umschlagsbetrieben abstimmen und 
überwachen

d) ladungsbezogene Dokumente bearbeiten

e) Versorgung von Seeschiffen veranlassen, Besatzungen betreuen

f) Rechnungen und Belege zuordnen und prüfen, Hafenkostenabrechnungen 
erstellen

7 Einsatz und Disposition
von Seeschiffen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 7)

a) Informationen über Häfen und Schifffahrtswege unter Berücksichtigung geo -
grafischer und aktueller politischer Gegebenheiten erheben und auswerten

b) Schiffstypen in der Linien-, Tramp- und Spezialfahrt unter Berücksichtigung 
technischer Möglichkeiten unterscheiden, Einsatzmöglichkeiten nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten darstellen

c) Schiffspapiere unterscheiden, mit den für die Ausstellung der Schiffspapiere 
zuständigen Stellen zusammenarbeiten

d) Bestimmungen für die Besetzung und Ausrüstung von Seeschiffen beachten

e) Bestimmungen für den sicheren Schiffsbetrieb, die sichere Ladungsbehand-
lung und den Umweltschutz beachten

f) Entscheidungsgrundlagen für die Einsatzplanung von Seeschiffen unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen zusammenstellen, 
Entscheidungen vorbereiten

g) Ladungsumschlag und Abfertigung von Seeschiffen in den Häfen gemein-
sam mit den Schiffsleitungen und anderen Beteiligten vorbereiten und 
abstimmen

h) Ausrüstung von Seeschiffen mit Betriebsmitteln und Proviant in Absprache 
mit den Schiffsleitungen veranlassen

i) externe Hafenkostenabrechnungen prüfen

k) Bestimmungen über den Umgang mit Gefahrgut beachten

8 Seeverkehrslogistik
(§ 4 Abs. 1 Nr. 8)

a) logistische Aufgabenstellungen von Kunden ermitteln

b) Angebote zur Erstellung logistischer Dienstleistungen im Ausbildungsbetrieb 
und bei Dritten einholen und bewerten

c) bei der Durchführung logistischer Abläufe mitwirken
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

3

9 Haftung, Versicherung,
Schadensabwicklung
(§ 4 Abs. 1 Nr. 9)

a) Haftpflicht- und Kaskorisiken darstellen

b) versicherungsrechtliche Bestimmungen beachten

c) Schäden an Personen, Schiffen, Ladungen und Umwelt ermitteln

d) Haftpflicht- und Kaskoschäden bearbeiten



Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

3

14

Abschnitt II: Fertigkeiten und Kenntnisse in den Fachrichtungen

1. Fachrichtung Linienfahrt

1.1 Marktbeobachtung
und Marktanalyse 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1.1)

a) Entwicklung der Transportmärkte, insbesondere der Linienfahrt, beobachten 
und analysieren

b) Informationen über Fahrpläne, Reisezeiten, Ladungsströme und Tonnage-
einsatz beschaffen und auswerten

c) Seefrachtraten und Preise von Vor- und Nachläufen anhand betrieblicher 
Vorgaben feststellen

1.2 Intermodale Transporte
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1.2)

a) Abläufe und Rahmenbedingungen des Containerverkehrs erläutern.

b) Vor- und Nachläufe mit verschiedenen Verkehrsträgern planen

1.3 Einsatz und Disposition
von Containern oder
anderen Ladungsträgern 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1.3)

a) Einsatz von Containern oder anderen Ladungsträgern überwachen

b) Bereitstellung der notwendigen Ladungsträger nach Kundenanforderung
veranlassen

c) Maßnahmen zur Sicherung der Einsatzbereitschaft von Containern oder
anderen Ladungsträgern veranlassen

d) an der zeitlichen und räumlichen Einsatzplanung für Container oder andere
Ladungsträger unter Berücksichtigung der Rundlaufzeiten und der Einsatz-
kosten mitwirken

1.4 Ladungsbuchung 
und Abwicklung 
der  Verladung 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1.4)

a) Kunden über Leistungsangebote, Transportpreise und -bedingungen 
unterrichten

b) Ladungen unter Berücksichtigung spezieller Transportsysteme und inter-
modaler Transportketten buchen, Buchungsvorgänge bearbeiten

c) Buchungsstände unter Beachtung des verfügbaren Schiffsraums, von 
Stauvorschriften sowie betriebswirtschaftlicher Kriterien überwachen und 
auswerten

d) Ladung abrufen, Vorlauf der Ladung zum Hafen abstimmen, Verladebereit-
schaft der Ladung sicherstellen

e) Frachtrechnungen erstellen, Ladungspapiere, insbesondere Konnossemente
(Bills of Lading), Seefrachtbriefe (Sea Waybills) und Manifeste, bearbeiten

f) manifestierte Daten prüfen, Ladungs- und Frachtstatistiken anfertigen

g) Ladungsdokumente, insbesondere Konnossemente (Bills of Lading), vor der
Auslieferung der Ladung prüfen, Ladung zur Auslieferung freistellen
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

3

2. Fachrichtung Trampfahrt

2.1 Marktbeobachtung
und Marktanalyse
(§ 4 Abs. 2 Nr. 2.1)

a) Entwicklung der Transportmärkte, insbesondere der Trampfahrt, beobachten 
und analysieren

b) Informationen über Ladungsströme und Tonnageeinsatz beschaffen und 
auswerten

c) Ladungs- und Positionsmeldungen auf den Transportmärkten des See-
verkehrs auswerten

2.2 Befrachtung 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 2.2)

a) Informationen über Arten und Eigenschaften von Ladungen beschaffen und 
auswerten

b) an Befrachtungsverhandlungen für Reise- oder Zeitcharterverträge mitwirken

c) Vorkalkulationen erstellen

d) Festofferten ausarbeiten

e) Abschlussbestätigungen erstellen, eingehende Abschlussbestätigungen 
prüfen

f) Charterverträge aufsetzen, eingehende Charterverträge prüfen

g) Erfüllung von Frachtverträgen überwachen

h) Ergebnisse durch Nachkalkulation ermitteln

2.3 Projektlogistik 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 2.3)

a) an der Transportplanung für Projektladungen, insbesondere Anlagen und 
Schwerkolli, mitwirken

b) an der Entwicklung und Umsetzung multimodaler Transportkonzepte 
mitwirken
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Anlage 2
(zu § 5)

Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung zum Schifffahrtskaufmann/zur Schifffahrtskauffrau

– Zeitliche Gliederung –

Fachrichtung Linienfahrt

A.
Die Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen 2.1 Arbeitsorganisation und Kooperation, 2.2 Informations-
und Kommunikationssysteme sowie 3. Fachbezogenes Englisch sind während der gesamten Ausbildungszeit zu vermit -
teln. Während des 2. Ausbildungsjahres werden die Grundlagen für die fachrichtungsbezogenen Qualifikationen gelegt.

B.
1. Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
der Berufsbildpositionen

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur, Lernziel c,

1.2 Berufsbildung, Lernziele a und b,

1.3 Arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Bestimmungen,

1.5 Umweltschutz, Lernziel d,

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziel a,

zu vermitteln.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
der Berufsbildpositionen

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur, Lernziele a, b und d,

1.4 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

2.3 Datenschutz und Datensicherung,

6. Klarierung,

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziele b, c und h,

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildposition

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziel a,

fortzusetzen.

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kennt nisse
der Berufsbildpositionen

1.5 Umweltschutz, Lernziele a bis c,

5. Marketing, Lernziel a,

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildpositionen

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur, Lernziel d,

6. Klarierung,

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziele a bis c und h,

fortzusetzen.

2. Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
der Berufsbildpositionen

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziele d und e, i und k,

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildpositionen

1.2 Berufsbildung, Lernziel b,

5. Marketing, Lernziel a,

fortzusetzen.
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(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
der Berufsbildpositionen

4.1 Betriebliches Rechnungswesen,

4.2 Kosten- und Leistungsrechnung, Lernziel a,

5. Marketing, Lernziele b und c,

8. Seeverkehrslogistik, Lernziel a,

zu vermitteln.

(3) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
der Berufsbildpositionen

4.3 Controlling,

5. Marketing, Lernziele d und e,

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziele f und g,

8. Seeverkehrslogistik, Lernziele b und c,

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildpositionen

4.2 Kosten- und Leistungsrechnung, Lernziel a,

5. Marketing, Lernziele b und c,

8. Seeverkehrslogistik, Lernziel a,

fortzusetzen.

3. Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnis-
se der Berufsbildpositionen

I.1) 4.2 Kosten- und Leistungsrechnung, Lernziel b,

II.2) 1.1 Marktbeobachtung und Marktanalyse,

II. 1.2 Intermodale Transporte,

II. 1.3 Einsatz und Disposition von Containern oder anderen Ladungsträgern,

II. 1.4 Ladungsbuchung und Abwicklung der Verladung

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildpositionen

I. 1.2 Berufsbildung, Lernziel b,

I. 5. Marketing, Lernziele d und e,

I. 8. Seeverkehrslogistik, Lernziele b und c,

fortzusetzen.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt sechs bis acht Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kennt -
nisse der Berufsbildpositionen

I. 1.2 Berufsbildung, Lernziel c,

I. 1.3 Arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Bestimmungen, Lernziele a und b,

I. 4.2 Kosten- und Leistungsrechnung, Lernziel c,

I. 9. Haftung, Versicherung, Schadensabwicklung

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildpositionen

I. 1.2 Berufsbildung, Lernziele a und c,

II. 1.1 Marktbeobachtung und Marktanalyse,

II. 1.2 Intermodale Transporte,

II. 1.3 Einsatz und Disposition von Containern oder anderen Ladungsträgern, Lernziel d,

II. 1.4 Ladungsbuchung und Abwicklung der Verladung, Lernziele a, c und g,

fortzusetzen.

1) Abschnitt I: Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse
2) Abschnitt II: Fachrichtung Linienfahrt



Fachrichtung Trampfahrt

A.
Die Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen 2.1 Arbeitsorganisation und Kooperation, 2.2 Informations-
und Kommunikationssysteme sowie 3. Fachbezogenes Englisch sind während der gesamten Ausbildungszeit zu vermit -
teln. Während des 2. Ausbildungsjahres werden die Grundlagen für die fachrichtungsbezogenen Qualifikationen gelegt.

B.

1. Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse

der Berufsbildpositionen

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur, Lernziel c,

1.2 Berufsbildung, Lernziele a und b,

1.3 Arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Bestimmungen,

1.5 Umweltschutz, Lernziel d,

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziel a,

zu vermitteln.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
der Berufsbildpositionen

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur, Lernziele a, b und d,

1.4 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

2.3 Datenschutz und Datensicherung,

6. Klarierung,

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziele b, c und h,

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildposition

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziel a,

fortzusetzen.

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kennt nisse
der Berufsbildpositionen

1.5 Umweltschutz, Lernziele a bis c,

5. Marketing, Lernziel a,

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildpositionen

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur, Lernziel d,

6. Klarierung,

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziele a bis c und h,

fortzusetzen.

2. Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
der Berufsbildpositionen

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziele d, e, i und k,

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildpositionen

1.2 Berufsbildung, Lernziel b,

5. Marketing, Lernziel a,

fortzusetzen.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
der Berufsbildpositionen

4.1 Betriebliches Rechnungswesen,

4.2 Kosten- und Leistungsrechnung, Lernziel a,
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5. Marketing, Lernziele b und c,

8. Seeverkehrslogistik, Lernziel a,

zu vermitteln.

(3) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
der Berufsbildpositionen

4.3 Controlling,

5. Marketing, Lernziele d und e,

7. Einsatz und Disposition von Seeschiffen, Lernziele f und g,

8. Seeverkehrslogistik, Lernziele b und c,

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildpositionen

4.2 Kosten- und Leistungsrechnung, Lernziel a,

5. Marketing, Lernziele b und c,

8. Seeverkehrslogistik, Lernziel a,

fortzusetzen.

3. Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kennt nisse
der Berufsbildpositionen

I.1) 4.2 Kosten- und Leistungsrechnung, Lernziel b,

II.2) 2.1 Marktbeobachtung und Marktanalyse,

II. 2.2 Befrachtung

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildpositionen

I. 1.2 Berufsbildung, Lernziel b,

I. 5. Marketing, Lernziele d und e,

I. 8. Seeverkehrslogistik, Lernziele b und c,

fortzusetzen.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt sechs bis acht Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kennt -
nisse der Berufsbildpositionen

I. 1.2 Berufsbildung, Lernziel c,

I. 1.3 Arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Bestimmungen, Lernziele a und b,

I. 4.2 Kosten- und Leistungsrechnung, Lernziel c,

I. 9. Haftung, Versicherung, Schadensabwicklung,

II. 2.3 Projektlogistik

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Berufsbildpositionen

I. 1.2 Berufsbildung, Lernziele a und c,

II. 2.2 Befrachtung

fortzusetzen.
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1) Abschnitt I: Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse
2) Abschnitt II: Fachrichtung Trampfahrt



Rahmenlehrplan
für den Ausbildungsberuf 

Schifffahrtskaufmann/Schifffahrtskauffrau
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12. Dezember 2003)

Teil I: Vorbemerkungen 

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige Konfe-
renz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen worden.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundes -
ministerium für Wirtschaft und Arbeit oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. Das Abstimmungsverfahren ist durch das „Ge-
meinsame Ergebnisprotokoll vom 30.05.1972“ geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Haupt-
schulabschluss auf und beschreibt Mindestanforderungen.

Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und eine darauf auf-
bauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der Berufsaus-
bildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie – in Verbindung
mit Unterricht in weiteren Fächern – der Abschluss der Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Vor-
aussetzungen für eine qualifizierte Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und
Weiterbildungsgänge geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Selbstständiges und ver-
antwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbildung wird vorzugsweise in sol-
chen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann
grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zur Erreichung dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Hand-
lungskompetenz unmittelbar fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung
angemessen berücksichtigt werden.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zwei-
ten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berücksichtigte Ergebnis der fachlichen und zeitlichen
Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt.

Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen
Bildungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den an-
deren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern be-
rufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung
zu vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene all-
gemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und
Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für diese
Schulart geltenden Regelungen der Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht ori-
entiert sich außerdem an den für jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich er-
lassenen Berufsordnungsmitteln:
• Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK);
• Ausbildungsordnungen des Bundes für die betriebliche Ausbildung.

Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.03.1991) hat die Berufs-
schule zum Ziel,
• „eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner und sozialer Art

verbindet;
• berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft

auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln;
• die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken;
• die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im öffentlichen Leben

verantwortungsbewusst zu handeln“.
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Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

• den Unterricht an einer für ihre Aufgaben spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungsorientierung be-
tont;

• unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldübergreifende Qualifi-
kationen vermitteln;

• ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fähigkeiten und Bega-
bungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden;

• im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und fördern;

• auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen und Unfallgefah-
ren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen.

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen berufsbezogenen Un-
terrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z.B.

• Arbeit und Arbeitslosigkeit,

• friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Iden-
tität,

• Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie

• Gewährleistung der Menschenrechte

eingehen.

Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier verstan-
den als die Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen, sich in gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Situa-
tionen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personalkompetenz und So-
zialkompetenz.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Kön-
nens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das
Ergebnis zu beurteilen.

Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwick-
lungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuent-
wickeln. Sie umfasst personale Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverläs-
sigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zur ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durch-
dachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten,
Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungs-
bewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozia-
ler Verantwortung und Solidarität.

Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser drei Dimensionen.

Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befähigung zu eigen -
verantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen. Demgegenüber wird  unter
Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwertbarkeit, d.h. aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruf-
lichen und gesellschaftlichen Situationen, verstanden (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungs-
kommission zur Neuordnung der Sekundarstufe II).

Teil III: Didaktische Grundsätze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der Berufs schule
zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und junge Menschen zu selbst-
ständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes berufliches Handeln sowie
in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen anderer. Dieses
Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergeb-
nisse) gebunden. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen ge-
schaffen für das Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung
der Ziele und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.
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Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen Ansatz für
die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt:
• Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind (Lernen für Handeln).
• Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber gedanklich nach-

vollzogen (Lernen durch Handeln).
• Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, überprüft, ggf. korri-

giert und schließlich bewertet werden.
• Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z.B. technische, sicher-

heitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte einbeziehen.
• Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Aus-

wirkungen reflektiert werden.
• Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z.B. der Interessenerklärung oder der Konfliktbewältigung, einbe-

ziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische Struk-
turen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich nach Vorbil-
dung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben unterscheiden. Die Berufsschule
kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Unterschiede beachtet und Schülerinnen und Schüler –
auch benachteiligte oder besonders begabte – ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert.

Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Schifffahrtskaufmann/zur Schifffahrtskauffrau
ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Schifffahrtskaufmann/zur Schifffahrtskauffrau vom 22.  Juli
2004 (BGBl. l S. 1874) abgestimmt.

Der Ausbildungsberuf ist nach der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnung dem Berufsfeld Wirt-
schaft und Verwaltung, Schwerpunkt Absatzwirtschaft und Kundenberatung zugeordnet.

Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Schifffahrtskaufmann/Schifffahrtskauffrau (Beschluss der KMK
vom 15.09.1978) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben. 

Schifffahrtskaufleute organisieren den Transport von Gütern aller Art über See. Sie arbeiten in Linienschiff-
fahrtsunternehmen, Trampschifffahrtsunternehmen oder in Schiffsmaklereien. Schifffahrtskaufleute steuern die
Durchführung aller Aufgaben, die mit der Ausrüstung, dem Betrieb und dem Einsatz von Seeschiffen verbunden
sind.

Schifffahrtskaufleute beachten aufgrund der Internationalität ihrer Tätigkeit geographische, wirtschaftliche und
politische Zusammenhänge. Sie stehen in weltweitem Kontakt mit Kunden, Lieferanten und Bordpersonal sowie
mit allen übrigen Dienstleistern der internationalen Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft. Hieraus ergibt sich die
Notwendigkeit der sprachlichen Kompetenz, der durch den Schwerpunkt auf die englische Sprache Rechnung
getragen wird. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Branche erfordern von Schifffahrtskaufleuten vermehrt
Kompetenzen in einer weiteren Fremdsprache.

Die Vermittlung von fremdsprachlichen Qualifikationen gemäß der Ausbildungsordnung zur Entwicklung ent-
sprechender Kommunikationsfähigkeit in der englischen Sprache ist mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert.
Darüber hinaus können 80 Stunden berufsspezifische Fremdsprachenvermittlung als freiwillige Ergänzung der
Länder angeboten werden.

Vertragliche Bedingungen werden in der Seeschifffahrt, vor allem im Trampbereich, häufig individuell ausge-
handelt, daher ist Verhandlungskompetenz ein besonderes Qualifikationsmerkmal von Schifffahrtskaufleuten.
Kundenorientierung, geschäftsprozessbezogene Handlungs- und Fremdsprachenkompetenz werden besonders
herausgestellt.

Wegen der gravierenden Folgen, die Seeunfälle haben können, spielen Umwelt- und Sicherheitsbelange in
dieser Ausbildung eine gewichtige Rolle.

Betriebliche und schulische Ausbildung ermöglichen den Zugang zu grundlegenden betriebswirtschaftlichen
Problemstellungen und Begriffen aus einer geschäftsprozessorientierten Sicht. Die Förderung von Orientie -
rungs wissen, das Lösen komplexer Aufgabenstellungen, systemorientiertes und vernetztes Denken und Han-
deln sind Bestandteil der Ausbildung.
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Teil V: Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Schifffahrtskaufmann/Schifffahrtskauffrau

Lernfelder Zeitrichtwerte in Stunden

Nr. 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

1 Den Schifffahrtsbetrieb präsentieren 80

2 Seeschifffahrt betreiben 60

3 Güter verladen und transportieren 60

4 Geschäftsprozesse in Schifffahrtsunternehmen bewerten 80

5 Seeschiffe disponieren und klarieren 40

6 Reisechartern anbahnen, abschließen und abwickeln 60 

7 Verfrachterhaftung für die gesamte Transportstrecke 80
darstellen und beurteilen

8 Verkehrsdienstleistungen im Linienverkehr verkaufen, 60
dokumentieren und beurteilen

9 Den betrieblichen Erfolg eines Schifffahrtsunternehmens kontrollieren 80

10 Finanzierungen für Schifffahrtsunternehmen planen 80

11 Schiffe und Haftungsrisiken versichern, Schadensfälle abwickeln 60

12 Auswirkungen von Kooperation und Konzentration 20
auf Transportmärkten beurteilen

13 Zeitchartern anbahnen, abschließen und abwickeln 40

14 Einen Liniendienst planen 40

15 Die Verschiffung einer Projektladung vorbereiten 40

Summe (insgesamt 880 Std.) 320 280 280
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Lernfeld 1: Den Schifffahrtsbetrieb präsentieren 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich in der durch den Beginn ihrer beruflichen Erstausbildung veränder-
ten Lebenssituation und gestalten ihre Berufsausbildung selbst- und verantwortungsbewusst im Spannungsfeld un-
terschiedlicher Rollenerwartungen und unter Beachtung wesentlicher Handlungsnormen und Rechtsvorschriften.
Sie kennen die Aufgaben der Beteiligten im dualen System der Berufsausbildung und nehmen ihre Rechte und
Pflichten als Auszubildende wahr. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren das ausbildende Schifffahrtsunter-
nehmen. Sie stellen die Leistungsschwerpunkte und Arbeitsgebiete des Unternehmens in Abgrenzung zu anderen
Unternehmen dar und erläutern in diesem Zusammenhang, welche Aufgaben Schifffahrtsunternehmen in der Ge-
samtwirtschaft wahrnehmen. Dabei stellen sie rechtliche und betriebswirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund.
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Aufgabenstellungen selbstständig und in der Gruppe und wenden
 problemlösende Methoden an. Sie setzen sich reflexiv mit auftretenden Konflikten auseinander und regeln diese
konstruktiv. Sie präsentieren und dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse strukturiert unter Verwendung geeigneter
Medien.

Inhalte:
Duale Berufsausbildung
Rechtliche Grundlagen
Berufsausbildungsvertrag
Abteilungen und Aufgaben
Vollmachten
Führungsprinzipien
Leitungssysteme
Rechtsformen der Unternehmen
Sozialversicherung
Lernstrategien und Arbeitstechniken
Arbeitsschutz
Moderations- und Präsentationstechniken
Kommunikationsregeln
Recherche
IT-Nutzung
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Lernfeld 2: Seeschifffahrt betreiben 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln Lösungen für die Beladung von Seeschiffen unter Berücksichtigung von
Raumfähigkeit, Ladefähigkeit, Arbeitsfähigkeit und Stabilität.
Sie erkennen Probleme der Raumfähigkeit, Ladefähigkeit, Arbeitsfähigkeit und Stabilität des Seeschiffes.
Sie erkunden die Bedeutung des Containers und des Containerverkehrs und beurteilen verschiedenartige Logis -
tikkonzepte.
Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden die Betriebsformen der Seeschifffahrt. Sie kennen rechtliche Grund -
lagen des Schiffsbetriebes und beurteilen rechtliche Entscheidungen.
Die Schülerinnen und Schüler erkunden logistische Abläufe im Containerverkehr.

Inhalte:
Trampfahrt/Linienfahrt
Schiffstypen
Schiffsregister
Offenes Register
Flaggenrecht
Ausflaggung
Schiffsbesatzung
Schiffspapiere
Klassifikationen
Seeberufsgenossenschaft
Klimazonen
Laderaum – Meteorologie
Schiffsmaße
Trag- und Ladefähigkeit
Ladungsmengenberechnung
Freibord und Freibordzonen
Stabilität
Bunker
Containertypen
ISO-Normen
Container-Logistik
Netzwerke
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Lernfeld 3: Güter verladen und transportieren 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler planen die umweltverträgliche Verladung und den umweltverträglichen Transport von
Gütern. Sie wirken auf umweltschonende Gestaltung der Abläufe während des gesamten Transports hin. Sie ent-
wickeln Möglichkeiten, die Umweltbelastungen durch Seeverkehr und andere Verkehrsträger zu begrenzen. Die
Schülerinnen und Schüler beachten nationale und internationale Umwelt- und Sicherheitsstandards für den See-
verkehr unter Berücksichtigung des Spannungsfeldes zwischen Ökonomie und Ökologie.
Die Schülerinnen und Schüler untersuchen Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit an Bord und den positiven
Nutzen für die Umwelt.

Inhalte:
Umweltbelastung durch Verkehrsträger
Qualitätsmanagement
Sicherheitsmanagement
Internationale Umweltkonventionen
Seeberufsgenossenschaft
Klassifikationsgesellschaften
Hafenstaatkontrolle
Ladungsbehandlung
Stauplan
Gefahrgutvorschriften
IT-Nutzung

Lernfeld 4: Geschäftsprozesse in Schifffahrtsunternehmen 1. Ausbildungsjahr
bewerten Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler erfassen auch mit Hilfe üblicher elektronischer Hilfsmittel den Wertefluss einer Schiff-
fahrtsunternehmung anhand von Belegen, die im Rahmen eines Geschäftsprozesses anfallen. Sie stellen Werte -
ströme an Hand eines Kontenplanes buchhalterisch dar. Dabei buchen sie Bestands- und Erfolgsvorgänge. Sie be-
rechnen Löhne und Gehälter. Sie nehmen eine Abstimmung zwischen Inventurdaten und den Ergebnissen der lau-
fenden Buchführung vor, schließen die Konten ab und erstellen die Bilanz. Daraus leiten sie Auswirkungen auf die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab. Sie nutzen das Rechnungswesen als Dokumentations-, Informations- und
Entscheidungsinstrument.

Inhalte:
Aufgaben und Organisation der Finanzbuchhaltung
Rechtsrahmen
Zahlungsverkehr
Mahnwesen
Geschäftsrisiken
Währungsrechnen
Datenschutz
Datensicherheit
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Lernfeld 5: Seeschiffe disponieren und klarieren 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler planen, organisieren und überwachen den Einsatz von Seeschiffen. Dabei beachten
sie geographische, wirtschaftliche, technische, rechtliche und politische Gegebenheiten.
Die Schülerinnen und Schüler organisieren den Aufenthalt der Schiffe im Hafen. Sie nehmen Kontakt mit beteiligten
Personen auf und bereiten die Schiffabfertigung vor. Sie holen Angebote ein und erteilen Aufträge.
Nach Ankunft des Schiffes gehen sie an Bord, betreuen die Besatzung und assistieren der Schiffsleitung bei der
behördlichen Abfertigung. Sie stimmen die Lade- und Löscharbeiten mit dem Umschlagsbetrieb ab und koordinie-
ren die Versorgung des Schiffes.

Inhalte:
Operating
Dienstleister im Hafen
Lotswesen
Hafenbehörden
Zollabfertigung
Notice of Readiness
Statement of Facts
Hafenkostenabrechnung
Rechtliche Bedingungen kaufmännischer Vertragsgestaltung

Lernfeld 6: Reisechartern anbahnen, abschließen und abwickeln 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler beobachten die Trampmärkte, beschaffen Informationen über Ladungsströme, Ton-
nage und Frachtraten, analysieren diese und beurteilen sie. Sie arbeiten mit Reedern, Charterern und Befrach-
tungsmaklern zusammen und bahnen Reisechartern an.
Sie führen die Vertragsverhandlungen auch in englischer Sprache. Sie grenzen verschiedene englischsprachige Ver-
tragsformen der Reisecharter voneinander ab und prüfen wesentliche Inhalte und Klauseln. Sie vertreten dabei
 eigene Interessen und die ihrer Auftraggeber.
Die Schülerinnen und Schüler schließen Reisechartern ab, bewerten und präsentieren die Ergebnisse. Sie bauen
Vertrauen zwischen den Vertragspartnern auf.

Inhalte:
Charterarten
Positionslisten und Ladungszirkulare
Rechte und Pflichten der Beteiligten
Entwicklungsstufen der Befrachtung
Inhalte einer Reisecharter
Abschlussdokumente
Zeichnungsmöglichkeiten
Courtage
Zeitzählung
Fachkommunikation in englischer Sprache
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Lernfeld 7: Verfrachterhaftung für die gesamte Transportstrecke 2. Ausbildungsjahr
darstellen und beurteilen Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler sondieren die haftungsrechtlichen Verpflichtungen aus Seefrachtverträgen sowie aus
multimodalen Frachtverträgen unter Einschluss eines Seetransportes. Sie bereiten Präsentationen, auch mit Unter-
stützung elektronischer Hilfsmittel, unterschiedlicher Transporte vor und führen diese Präsentationen durch. Dabei
zeigen sie Rechtsnormen auf, die zu Haftungsbeschränkungen und Haftungsbefreiungen des Verfrachters führen.
Sie unterscheiden diese von den Möglichkeiten der Vertragsgestaltung, durch die der Verfrachter nachgiebige ge-
setzliche Regelungen zu seinen Gunsten abändert.
Die Schülerinnen und Schüler nehmen fallbezogene Schadensersatzforderungen auf, bewerten sie und sichern Be-
weise. Sie bearbeiten englischsprachige Dokumente und kommunizieren auch in englischer Sprache.

Inhalte:
Nationale und internationale rechtliche Grundlagen
Zwingende Haftung
Haftungsbegrenzung, Freizeichnungsmöglichkeiten und Nichthaftung
Schadensanzeigefristen
Verjährung/Ausschlussfrist
Regressfristen
Dokumente zur Beweissicherung
Kommunikationsregeln
Recherche
Präsentationen
Kaufmännisches Vertragsrecht

Lernfeld 8: Verkehrsdienstleistungen im Linienverkehr 2. Ausbildungsjahr
verkaufen, dokumentieren und beurteilen Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Linienfahrt, beschaffen sich Informationen über Fahrpläne, Reisezei-
ten, Ladungsströme und Tonnageeinsatz und werten diese aus. Sie stellen Seefrachtraten und Preise von Vor- und
Nachläufen an Hand betrieblicher Vorgaben fest.
Die Schülerinnen und Schüler planen und organisieren Vor- und Nachläufe im Feederverkehr sowie mit anderen Ver-
kehrsträgern. Sie erstellen Transportkonzepte und informieren Kunden über Leistungsangebote sowie über Trans-
portpreise und -bedingungen.
Sie buchen Ladungen, erstellen Frachtrechnungen und bearbeiten Ladungspapiere.
Die Schülerinnen und Schüler organisieren die Containergestellung gemäß den Kundenanforderungen und planen
Einsatzzeiten und -orte. Sie überwachen Rundlaufzeiten unter Berücksichtigung von Planzahlen.
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten englischsprachige Dokumente. In telefonischen Buchungssituationen sind
sie sicher in der Gesprächsführung. Sie kommunizieren in englischer Sprache.

Inhalte:
Marktanalyse
Intermodale Transporte
Akquisition und Kundenpflege
Stückgutfrachtvertrag
Konnossement
Manifest
Containereinsatz
Containerdisposition
Englische Fachkommunikation
Englischsprachige Dokumente
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Lernfeld 9: Den betrieblichen Erfolg eines Schifffahrtsunternehmens 2. Ausbildungsjahr
kontrollieren Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler erfassen die beim betrieblichen Leistungserstellungsprozess entstehenden Kosten
und Leistungen mit Hilfe von Standard und Branchensoftware, berechnen und beurteilen den kostenrechnerischen
Wertschöpfungsbeitrag einzelner Dienstleistungen und den Betriebserfolg. Sie grenzen die Finanzbuchführung von
der Kosten- und Leistungsrechnung ab. Zur Vorbereitung betrieblicher Entscheidungen nutzen sie verschiedene
Verfahren der Kostenrechnung in Kenntnis ihrer Vor- und Nachteile. Sie beurteilen die Auswirkungen getroffener Ent-
scheidungen auf die Kostensituation des Betriebes und entwickeln ein differenziertes Kostenbewusstsein. Sie er-
kunden das gesamtwirtschaftliche Umfeld und bewerten die Position deutscher Schifffahrtsunternehmen aus volks-
und betriebswirtschaftlicher Sicht sowie unter Berücksichtigung internationalen Wettbewerbs.

Inhalte:
Kostenartenrechnung
Kostenstellenrechnung
Verwaltungskosten
Betriebskosten
Reisekosten
Kostenträgerrechnung
Schiffsreiseergebnis
Schiffsjahresergebnis
Reedereibetriebsergebnis
Tageskostensatz
Vollkostenrechnung
Teilkostenrechnung als Deckungsbeitragsrechnung
Controlling
Qualitätssicherung
Tabellenkalkulation
Diagramme

Lernfeld 10: Finanzierungen für Schifffahrtsunternehmen planen 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler erfassen die Bedeutung von Investitionen für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
und für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Unternehmens. Sie ermitteln Einflussgrößen des Kapitalbedarfs
und Finanzierungsquellen. Dabei unterscheiden sie Kreditarten und beurteilen sie unter den Aspekten der Fristig-
keit sowie nach Kostengesichtspunkten.
Die Schülerinnen und Schüler kennen die Besonderheiten branchenrelevanter Formen der Finanzierung und beur-
teilen sie unter wirtschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten.
Sie erkunden Fördermaßnahmen, insbesondere staatliche, und bewerten sie aus betriebswirtschaftlicher und volks-
wirtschaftlicher Sicht.

Inhalte:
Kapitalbedarfsrechnung
Eigen- und Fremdfinanzierung
Darlehensvertrag
Kreditsicherung
Besondere branchenspezifische Formen der Beschaffung finanzieller Mittel
Schiffsfinanzierung
Leasing und Factoring
Notleidendes Unternehmen
Insolvenz
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Lernfeld 11: Schiffe und Haftungsrisiken versichern, 3. Ausbildungsjahr
Schadensfälle abwickeln Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Risiken und Gefahren, denen ein Schifffahrtsunternehmen im Rahmen
seiner Tätigkeit ausgesetzt ist. Dabei erkennen sie die Notwendigkeitt der Risikobewältigung und -kontrolle und be-
werten die Rolle der Versicherung bzw. die Bildung von Gefahrengemeinschaften als Maßnahmen des betrieblichen
Risiko-Managements. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden die Hauptzweige der Transportversicherungs-
arten und wirken bei dem Zustandekommen von bestimmten Transportversicherungsverträgen mit.
Sie ordnen den unterschiedlichen Gefahren bzw. Schäden die entsprechende Versicherung zu. In diesem Zusam-
menhang beachten die Schülerinnen und Schüler auch Einschränkungen und Ausschlüsse des jeweiligen Ver -
sicherungsschutzes.

Inhalte:
Überblick über die Hauptzweige der Transportversicherung
Beteiligte Personen an der Seekasko-, P&I- und Ladungsversicherung
Entstehung und Aufbau der P&I Clubs
Abschluss von Kasko- und P&I-Versicherung
Haftungsumfang für Seekasko und P&I
Unterschiede zwischen der deutschen und englischen Seekaskodeckung
Finanzierung der P&I Clubs (insb. Calls)
Havarie Grosse

Lernfeld 12: Auswirkungen von Kooperation und Konzentration 3. Ausbildungsjahr
auf Transportmärkten beurteilen Zeitrichtwert: 20 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler wirken beim Zustandekommen von Kooperationsverträgen mit und setzen sie um.
Sie kennen die Beziehungen und Leistungen zwischen Unternehmen und staatlichen Stellen im Kontext nationaler
und weltwirtschaftlicher Zusammenhänge.
Dabei analysieren sie die Rahmenbedingungen und erarbeiten Chancen und Risiken, denen Schifffahrtsunterneh-
men im Rahmen der Konzentration und Kooperation weltweit ausgesetzt sind. Sie erkennen die Kooperationsnot-
wendigkeit und verstehen den Abschluss von Kooperationsverträgen als Maßnahme im Konkurrenzkampf.

Inhalte:
Nationales und internationales Wettbewerbsrecht in der Seeschifffahrt
Kooperation und Konzentration in der Wirtschaft
Konferenzen
Pools in der Tramp- und Linienfahrt
Gemeinschaftsdienste, Joint Ventures, Merger/Fusionen
Allianzen
Nationales & Internationales Wettbewerbsrecht in der Seeschifffahrt
Netzwerke
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Lernfeld 13: Zeitcharakter anbahnen, abschließen und abwickeln 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler beobachten den Trampmarkt, beschaffen sich Informationen über Ladungsströme
und Tonnageeinsatz und werten sie aus. Sie bahnen Zeitchartern an, schließen sie ab und wickeln sie ab.
Sie wissen, dass der Befrachtungsmakler für die Anbieter/Nachfrager von Transportleistungen Transparenz erzeugt.
Die Schülerinnen und Schüler grenzen die Aufgaben des Zeitverfrachters und Zeitbefrachters voneinander ab und
unterscheiden Vertragsformen der Zeitcharter nach wesentlichen Klauselinhalten, Verwendungen sowie Verfassern.
Sie prüfen wesentliche Inhaltspunkte und Klauseln einer Zeitcharter.
Die Schülerinnen und Schüler nutzen Instrumente und Methoden der Kommunikation für Vertragsanbahnung und
Abschluss und führen englischsprachige kaufmännische Korrespondenz und Geschäftsgespräche.

Inhalte:
Marktbeobachtung
Befrachtungsmakler
Trampmarkt
Zeitfrachtvertrag
Merkmale der Schiffsbeschreibung
Abkürzungen
Zeitchartermiete
Kalkulation
Tabellenkalkulation
Seeschiedsgerichtsbarkeit
Englischsprachige Kommunikation
Englischsprachige Vertragsverhandlungen
Verhandlungstechniken

Lernfeld 14: Einen Liniendienst planen 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler erkunden die Voraussetzungen für die Einrichtung eines neuen Liniendienstes. Sie er-
mitteln Daten über verschiedene Fahrtgebiete, Güterströme und Nachfragerstrukturen und werten sie aus. Die
Schülerinnen und Schüler beurteilen die Konkurrenzsituation in dem Fahrtgebiet und die Marktchancen des eige-
nen Unternehmens. Die Schülerinnen und Schüler wenden Methoden des Benchmarking an. Sie planen Maßnah-
men zum Verkauf ihres neuen Produktes. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln Kosten und Bedingungen für den
Einsatz neuer Schiffe durch Zeitcharter- oder Reisecharterverträge und vergleichen diese Möglichkeiten mit denen
der Schiffsfinanzierung beim Erwerb eigener Schiffe. Sie stellen unter Beachtung der Reisedauer eine Rotation zu-
sammen und entscheiden sich entsprechend der erwarteten Ladungsarten und -mengen für einen bestimmten
Schiffstyp.
Zum Sammeln, Aufbereiten und Präsentieren der Informationen und Ergebnisse wählen die Schülerinnen und
Schüler geeignete Medien aus.

Inhalte:
Charakterisierung von Fahrtgebieten
Reisedauer- und Reisekostenkalkulation
Ladungsarten
Schiffs- und Containertypen
Unternehmensformen und Unternehmenszusammenschlüsse in der Linienschifffahrt
Schiffsfinanzierung
Markterkundung
Benchmarking
Recherche
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Lernfeld 15: Die Verschiffung einer Projektladung vorbereiten 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler wickeln Kundenaufträge im Spannungsfeld von Kunden- und Unternehmensinteres-
sen unter Nutzung vorhandener Kommunikationsnetze erfolgsorientiert ab. Sie entwickeln und begründen Vor-
schläge zur Umsetzung von Kundenwünschen in Bezug auf die Auswahl geeigneter Transportmittel für die Projekt-
ladung. Sie berücksichtigen bei der Wahl der Transportroute auch die Hinterlandanbindungen und Gegebenheiten
in den Seehäfen. Die Schülerinnen und Schüler kalkulieren Angebote und stimmen den Transport mit den übrigen
Beteiligten ab. Sie nutzen Instrumente und Methoden der Kommunikation für die Vertragsanbahnung sowie den Ab-
schluss und beherrschen auch fremdsprachige Korrespondenz. Auch in Konfliktsituationen sind sie sicher in der
Gesprächsführung. Mit geeigneten Mitteln und Methoden präsentieren sie die Verhandlungsergebnisse.

Inhalte:
Reisecharter
Zeitcharter
Wirtschaftlichkeitsanalyse
Stückgutfrachtvertrag
Schiffstypen
Verkehrsmittel
Stauen der Ladung
Ladungsmengenberechnung
Englischsprachige Kommunikation und Vertragsverhandlungen
Verhandlungstechniken



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


